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RS OGH 1956/3/21 7Ob125/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.03.1956

Norm

ABGB §914 IIIf

ZPO §204 E2

ZPO §226 IV

Rechtssatz

Eine Klage auf Berichtigung des Vergleichstextes im Sinne der angeblich geschlossenen Vereinbarung ist zulässig. Dies

ergibt sich schon aus § 914 ABGB, wonach als vereinbart gilt, was der übereinstimmenden Absicht der Parteien

entspricht. Eine falsche Bezeichnung ist ein Vertragsfehler und bei einem Vergleich ebenso zu berichtigen, wie dies im

Gesetz für Rechenfehler vorgesehen ist.
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